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I. Einleitung 

 

1 Im Auftrag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung ist folgende Frage 

zu prüfen: 

„Findet sich in der Bundesverfassung (namentlich in 

Art. 118 BV) eine Grundlage, die es erlaubt, auf Bier 

und Wein eine Lenkungsabgabe zu erheben?“  

2 Die Beantwortung soll im Sinne eines Ergänzungsgutachtens zum 

Rechtsgutachten erfolgen, welches die Verfasserin und der Verfasser 

am 6. Juni 2008 dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) zur Frage des ver-

fassungsrechtlichen Rahmens einer Klimalenkungsabgabe des Bundes 

erstattet haben1. 

3 Ziel des vorliegenden Gutachtens ist ausschliesslich zu klären, ob eine 

Lenkungsabgabe für Wein und Bier auf eine verfassungsrechtliche Sach-

kompetenz des Bundes abgestützt werden kann. Die Fokussierung auf 

die formulierte Fragestellung bedeutet, dass nicht geprüft wird, ob die 

weiteren Voraussetzungen einer Lenkungsabgabe erfüllt sind – wie na-

mentlich, ob die vorgesehene Abgabe eine Lenkungswirkung erzielen 

kann und ob eine Beeinträchtigung des Steuersubstrats der Kantone 

vorliegt. 

4 Die Beantwortung der Gutachtensfrage verlangt eine Auslegung der als 

Grundlage für die Sachkompetenz in Frage kommenden Verfassungsbe-

stimmungen. Eine besondere Problematik liegt vorliegend darin, dass 

verschiedene Verfassungsbestimmungen für gebrannte und vergorene 

Alkoholika mit gesundheits- und fiskalpolitischen Zielen zusammenspie-

                                        

1  KELLER HELEN/HAUSER MATTHIAS, Rechtsgutachten über den verfassungs-
rechtlichen Rahmen einer Klimalenkungsabgabe des Bundes, Zürich, 6. 
Juni 2008 (zit. Rechtsgutachten), in überarbeiteter Fassung auszugswei-
se veröffentlicht unter dem Titel Verfassungskonforme Ertragsverwen-
dung einer Klimalenkungsabgabe, AJP 2009, S. 803 ff. (zit. 
KELLER/HAUSER, Ertragsverwendung). 
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len, wobei auch andere, namentlich agrar- und wirtschaftspolitische 

Rücksichtnahmen ihre Entstehungsgeschichte beeinflusst haben.  

5 Im Folgenden ist somit zunächst auf Art. 118 BV einzugehen, um zu 

bestimmen, ob die darin verankerten Sachkompetenzen des Bundes 

auch die Verhaltenslenkung zur Verminderung des Alkoholkonsums er-

fassen und die Lenkungsabgabe als Mittel nicht ausschliessen. Sodann 

ist zu prüfen, ob sich aus dem Zusammenhang mit Art. 105 BV über 

das Alkoholmonopol für gebrannte Wasser und mit Art. 131 Abs. 1 

Bst. b und c BV über die Besteuerung von gebrannten Wassern und Bier 

sowie aus der geschichtlichen Entwicklung der Verfassungsbestimmun-

gen über den Umgang mit alkoholischen Getränken und deren Besteue-

rung ein Ausschluss einer Lenkungsabgabe auf Wein und Bier ergibt. 

 

II. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer Lenkungsabgabe im 

Allgemeinen 

A. Stand der Diskussion 

6 Die im vorliegenden Zusammenhang wesentlichen Ergebnisse unseres 

am 6. Juni 2008 dem BAFU zur Frage des verfassungsrechtlichen 

Rahmens einer Klimalenkungsabgabe des Bundes erstatteten Gutach-

tens werden im Folgenden kurz zusammengefasst. Dabei werden zu-

nächst der Stand der Diskussion in der Lehre und anschliessend die Er-

gebnisse der eigenen Untersuchung der Tragweite des Verfassungsvor-

behalts dargestellt. Schliesslich ist kurz auf die weiteren Voraussetzun-

gen für die Erhebung einer Lenkungsabgabe zu verweisen. 

7 Nach dem Grundsatz des Verfassungsvorbehalts für Bundessteuern be-

darf der Bund als Grundlage für die Erhebung einer Steuer einer explizi-

ten Ermächtigung in der Bundesverfassung. Der Verfassungsvorbehalt 

für Bundessteuern ist nicht explizit in der Bundesverfassung enthalten, 
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sondern wird aus den Verfassungsbestimmungen abgeleitet, welche 

einzelne Bundessteuern regeln2.  

8 Nicht unter den Verfassungsvorbehalt für Bundessteuern fallen gemäss 

heute herrschender Lehre und der Praxis des Gesetzgebers die reinen 

Lenkungsabgaben. Diese dienen der Verhaltenslenkung und können 

vom Bund gestützt auf eine Sachkompetenz erhoben werden, die ihn 

zur Verhaltenslenkung ermächtigt. Eine zusätzliche besondere Verfas-

sungsgrundlage für die Abgabenerhebung benötigt der Bund dafür 

nicht3. Sachkompetenzen umfassen im Allgemeinen (vorbehältlich einer 

besonderen Regelung bzw. Auslegung) alle geeigneten Mittel zur Wahr-

nehmung der betreffenden Bundesaufgabe und damit auch Lenkungs-

abgaben4. Die dafür geforderten Voraussetzungen sind umstritten. Zu 

beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass die dogmatische Ka-

tegorisierung der reinen Lenkungsabgaben und die Terminologie nicht 

einheitlich sind. Teilweise werden die reinen Lenkungsabgaben als eige-

ne Kategorie von öffentlichen Abgaben betrachtet, teilweise werden sie 

                                        

2  KELLER/HAUSER, Ertragsverwendung, S. 823. 
3  Botschaft Reduktion CO2-Emissionen, S. 472; Botschaft BV, S. 248; 

Botschaft USG-Revision 1995, S. 1538 f.; AUBERT, Commentaire Cst., 
Vorbemerkungen zu BV Art. 126–135 N 2 Fn. 2; BEUSCH, S. 120 ff.; 
BIAGGINI, Kommentar BV, Vorbemerkungen zu Art. 126–135 BV N 3; 
BLUMENSTEIN/LOCHER, S. 6 f.; BÖCKLI, Mimikry, S. 186, 203; BÖCKLI, Len-
kungssteuern, S. 32 ff., 45 f.; DIRIWÄCHTER, S. 102 ff.; DONZEL, rede-
vances, S. 213 ff.; FLEINER-GERSTER, Kommentar aBV, Art. 24septies 

Rz. 76 ff.; JAAG/KELLER, S. 325, 328 ff. m.w.H.; JAGMETTI, Ziff. 2514 
(unter dem Vorbehalt, dass sie das Steuersubstrat der Kantone nicht 
wesentlich mindern); OBERSON, droit fiscal, § 2 N 2 sowie § 19 N 2; 
OBERSON, taxes d'orientation, S. 149 ff.; REICH, N 4; 
RHINOW/SCHMID/BIAGGINI/UHLMANN, § 7 Rz. 15, § 16 Rz. 76 f.; SALADIN, 
Kommentar aBV, Art. 3, N 130; SCHWEIZER, St. Galler Kommentar BV, 
Art. 3 N 12; SEILER, Vorbemerkungen zu USG Art. 35a–35c N 15, 17; 
VALLENDER/MORELL, S. 178; VALLENDER/JACOBS, S. 77 ff; KAPPELER, 
S. 78 f., 104, spricht in diesem Zusammenhang von „Lenkungsabga-
ben“, worunter er sowohl die reinen, fiskalquotenneutralen als auch die 
kostenanlastenden Lenkungsabgaben versteht, vgl. KAPPELER, S. 17 f.; 
TSCHANNEN, Staatsrecht, § 20 Rz. 56, verwendet den Begriff der „Len-
kungssteuer“, führt aber aus, dass diese primär als Mittel der Aufgaben-
erfüllung diene und die Erzielung von Einnahmen nicht im Vordergrund 
stehe – damit bezieht er sich auf reine Lenkungsabgaben im Sinne der 
vorliegend verwendeten Terminologie. Differenzierter: HÖHN, Lenkungs-
abgaben, S. 79 ff.; VALLENDER, Lenkungsabgaben, S. 67 ff., 76 ff. 

4  Vgl. KELLER/HAUSER, Rechtsgutachten, Rz. 75 ff., 199 mit Hinweisen, 
sowie HETTICH/WETTSTEIN, S. 553. 



- 6 - 

 

den Steuern zugerechnet, wobei dann konsequenterweise von „Len-

kungssteuern“ gesprochen wird.  

9 In der Lehre kontrovers ist, wie mit den Erträgen von reinen Lenkungs-

abgaben, die ohne besondere Verfassungsgrundlage erhoben werden,  

umzugehen ist: Nach einem Teil der Autoren bildet die vollständige Ver-

teilung des Abgabenertrags an Bevölkerung und Wirtschaft (oder allen-

falls auch an die Kantone) eine Voraussetzung dafür, dass der Bund ei-

ne Lenkungsabgabe ohne ausdrückliche Ermächtigung zur Abgabener-

hebung einführen darf5. 

10 Nach einem anderen Teil der Lehre genügt eine Sachkompetenz als Ver-

fassungsgrundlage einer Lenkungsabgabe bereits dann, wenn der 

Zweck der Lenkungsabgabe nicht fiskalisch ist, sondern in der Verhal-

tenslenkung durch die Abgabenerhebung liegt. Diese Voraussetzung ist 

gegeben, wenn die Abgabe durch ausserfiskalische Sachziele gerecht-

fertigt wird und sie, namentlich auch ihre Höhe, vollständig durch das 

angestrebte Sachziel determiniert ist6. Die Erträge einer reinen Len-

                                        

5  BIAGGINI, Kommentar BV, Vorbemerkungen zu Art. 126–135 N 3; 
HUNGERBÜHLER, S. 514; JAGMETTI, Ziff. 9412; MORELL, St. Galler Kom-
mentar BV, Art. 74 N 16; RHINOW/SCHMID/BIAGGINI/UHLMANN, § 16 
Rz. 76 f.; SEILER, Vorbemerkungen zu USG Art. 35a–35c N 13, 17 f.; 
VALLENDER/MORELL, Umweltrecht, S. 168, 174; VALLENDER/JACOBS, S. 67 
und 77 ff.; vgl. Klimabericht des UVEK vom 16. August 2007, S. 58; 
HETTICH/WETTSTEIN, S. 552. 

6  BEUSCH, S. 101, 115 f., 117 ff.; HÖHN, Aspekte, S. 221; DONZEL, rede-
vances, S. 42 f., 44, 50 ff., 219 f.; JAAG/KELLER, S. 327 ff., insbesonde-
re S. 330 f.; OBERSON, droit fiscal, § 2 N 2 sowie § 19 N 2; OBERSON, 
taxes d’orientation, S. 83, 157, 159 f. , 168 f.; SALADIN, Kommentar 
aBV, Art. 3, Rz. 130; TSCHANNEN, Staatsrecht, § 20 Rz. 56. In diesem 
Sinn auch EIDGENÖSSISCHE JUSTIZABTEILUNG, S. 151 f., die allerdings aus 
dem fehlenden fiskalischen Zweck zu Unrecht auf eine Kausalabgabe 
schliesst. BÖCKLI, Mimikry, S. 204, verlangt einen "ausschliesslichen (o-
der mindestens beinahe ausschliesslichen)" Lenkungszweck. SALADIN, 
Bund und Kantone, S. 487, führt aus: "Im Unterschied zu 'Fiskalabga-
ben' sind Lenkungsabgaben nur sekundär auf Geldbeschaffung ausge-
richtet, primär auf Steuerung des Verhaltens ..." (Hervorhebung gemäss 
Original). Vgl. auch HÖHN, Kommentar aBV, Art. 42 Rz. 12, 15, wonach 
es sich bei den in Art. 42 Bst. h aBV genannten "sonstigen Einnahmen" 
nicht um "klassische Fiskalsteuern handeln könne, d.h. um Steuern, die 
primär der Einnahmeerzielung dienen". In ähnlichem Sinn Botschaft Neu-
gestaltung Strassenbenützungsabgaben, S. 759; Botschaft USG-Revision 
1995, S. 1538 f.; sowie mit zusätzlichen einschränkenden Vorausset-
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kungsabgabe können nach diesem Ansatz im entsprechenden Sach-

bereich oder sogar – noch weiter gehend – in einem mit diesem eng 

verknüpften Bereich zur Verstärkung der mit der Abgabenerhebung ver-

folgten Ziele eingesetzt werden7. Verschiedentlich wird verlangt, dass 

Lenkungsabgaben, die sich nur auf eine Sachkompetenz des Bundes 

stützen, das Steuersubstrat der Kantone nicht erheblich beeinträchti-

gen8. 

B. Tragweite des Verfassungsvorbehalts für Bundessteuern 

11 Die Untersuchung des Zwecks des Verfassungsvorbehalts, der in der 

Verfassung explizit vorgesehenen Abgabenerhebungskompetenzen des 

Bundes sowie der Praxis bezüglich der Erhebung von Abgaben ohne be-

sondere Verfassungsgrundlage ergibt, dass der Verfassungsvorbehalt 

nur auf Abgaben Anwendung findet, die erheblich in das Steuersubstrat 

der Kantone eingreifen. Er kann zudem keinen prinzipiellen Vorrang ge-

genüber Sachkompetenzen beanspruchen9. 

12 Der Sinn des Verfassungsvorbehalts für Bundessteuern liegt u.E. in der 

Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen. Für die Anwend-

barkeit des Verfassungsvorbehalts auf Steuern erweisen sich der fiska-

lische Zweck, der Eingriff in das Steuersubstrat der Kantone und die 

Einschränkung ihres Spielraums zur Ausgestaltung des eigenen Steuer-

systems als die vorrangigen Kriterien. Der Verfassungsvorbehalt bezieht 

                                        

zungen: KAPPELER, S. 16 ff., 111 ff., 115 f. Lenkungsabgaben in diesem 
weiteren Begriffsverständnis entsprechen grundsätzlich der Kategorie der 
Marktordnungsabgaben bei AUER, S. 146 ff., 171. 

7  DONZEL, redevances, S. 42 ff., 50 ff., 218 ff.; JAAG/KELLER, S. 330; 
OBERSON, taxes d’orientation, S. 159 f., 168 f.; SALADIN, Bund und Kan-
tone, S. 487; KAPPELER, S. 113, will gestützt auf Überlegungen der Grup-
penadäquanz und auf das Verursacherprinzip auch einen eng mit der Ab-
gabenerhebung zusammenhängenden Zweck zulassen. Vgl. DUVANEL-
DONZEL, fiscalité, S. 44 ; MARAIA, S. 85 f. 

8  BÖCKLI, Lenkungssteuern, S. 46; DIRIWÄCHTER, S. 147; FLEINER, 
S. 311 ff.; JAGMETTI, Ziff. 2514; KAPPELER, S. 114 ff.; OBERSON, droit 
fiscal, § 2 N 2 sowie § 19 N 2; OBERSON, taxes d’orientation, S. 157; 
RHINOW/BIAGGINI, S. 15. 

9  Vgl. hierzu und zum Folgenden: KELLER/HAUSER, Ertragsverwendung, 
S. 813 ff. 
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sich somit nur auf Abgaben, die unter den vorgenannten Gesichtspunk-

ten als bedeutsam erscheinen. Geringfügige Abgaben, die das Steuer-

substrat der Kantone und deren Spielraum zur Ausgestaltung des Steu-

ersystems nicht erheblich beeinträchtigen, fallen nicht unter den Ver-

fassungsvorbehalt. 

13 Der Verfassungsvorbehalt tritt, wenn er für eine konkrete Abgabe zur 

Anwendung kommt, in Konkurrenz zur Sachkompetenz, auf welche sich 

diese Abgabe stützt. Ob der Verfassungsvorbehalt für eine konkrete 

Steuer greift, ist in wertender Abwägung zwischen diesem und der 

Sachbereichskompetenz zu bestimmen. Je bedeutender die sachpoliti-

schen Ziele sind, je enger der Bezug der Abgabe zur Sachkompetenz ist 

und je stärker der Bund auf das Instrument der Lenkungsabgabe ange-

wiesen ist (beispielsweise wegen der Wirksamkeit oder weil sie den ge-

ringeren Eingriff in Freiheitsrechte bedeutet als Verbote oder andere 

Massnahmen), desto höheres Gewicht kommt der Sachkompetenz in 

der Abwägung zu. Bei Abgaben, die zum Zweck der Verhaltenslenkung 

erhoben werden, kann dabei generell von einem engen Zusammenhang 

zur Sachkompetenz ausgegangen werden. 

14 Eine Verwendung des Abgabenertrags, welche dem Lenkungszweck 

einer Abgabe dient, beeinträchtigt deren engen Bezug zur Sachkompe-

tenz nicht. Hingegen fällt ein solcher Abgabenertrag im Rahmen der 

wertenden Gegenüberstellung des Verfassungsvorbehalts und der 

Sachkompetenz ins Gewicht, da Erträge, die an Bevölkerung und Wirt-

schaft verteilt werden, das Steuersubstrat der Kantone deutlich weniger 

beeinträchtigen als Erträge, die der Bund für den Finanzbedarf im Rah-

men der betreffenden Sachkompetenz verwendet. 

15 Somit ist für eine Lenkungsabgabe des Bundes zunächst eine Sachkom-

petenz erforderlich, welche die Befugnis zur Verhaltenslenkung mit ein-

schliesst. Sodann ist zu prüfen, ob die Sachkompetenz das Mittel der 

Lenkungsabgabe allenfalls ausschliesst. Falls die Abgabe merklich in 

das Steuersubstrat der Kantone eingreift, ist eine Abwägung zwischen 

Verfassungsvorbehalt und Sachkompetenz vorzunehmen. 



- 9 - 

 

16 Eine weitere verfassungsrechtliche Voraussetzung für die Erhebung von 

Lenkungsabgaben ist die Beachtung des Grundsatzes der Verhältnis-

mässigkeit gemäss Art. 5 Abs. 2 BV. Nach diesem muss die Abgaben-

erhebung geeignet und erforderlich sein. Der damit verbundene Eingriff 

muss dem anzustrebenden Ziel angemessen sein. Schliesslich ist ergän-

zend zu unserem Gutachten vom 6. Juni 2008 auf die Beachtung der 

Grundrechte und der Voraussetzungen für deren Einschränkung gemäss 

Art. 36 BV hinzuweisen. Im Zusammenhang mit einer Lenkungsabgabe 

auf Bier und Wein sind insbesondere Rechtsgleichheit und die Wirt-

schaftsfreiheit zu beachten10. 

III. Sachkompetenzen des Bundes 

A. Gesundheitsschutz (Art. 118 BV)  

1. Überblick 

17 Art. 118 Abs. 1 BV verpflichtet den Bund, im Rahmen seiner bestehen-

den Zuständigkeiten Massnahmen zum Schutz der Gesundheit zu tref-

fen. Hierbei handelt es sich um einen nicht kompetenzbegründenden 

Handlungsauftrag an den Bund11. Diese Bestimmung bildet somit keine 

Grundlage für die Erhebung einer Lenkungsabgabe auf alkoholischen 

Getränken. 

18 Art. 118 Abs. 2 BV begründet Bundeskompetenzen in drei Teilberei-

chen des Gesundheitsschutzes. Diese Aufzählung ist abschliessend. 

Dementsprechend verfügt der Bund im Rahmen des Gesundheits-

schutzes nur über eine fragmentarische Rechtsetzungskompetenz12. In-

nerhalb der drei in Art. 118 Abs. 2 Bst. a–c BV aufgezählten Teilberei-

                                        

10  Vgl. zur Wirtschaftsfreiheit hinten Rz. 52 ff. sowie das Gutachten 
EPINEY/PIRKER, S. 30 ff. 

11  BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 118 N. 3. 
12  BGE 128 I 295 E. 3d.bb, S. 301; BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 118 

N 2; MÜLLER, Zwangsmassnahmen, S. 23; POLEDNA, St. Galler Kommen-
tar BV, Art. 118, Rz. 7. 
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che ist die Zuständigkeit des Bundes jedoch umfassend13. Diese Kompe-

tenzen des Bundes beziehen sich sowohl auf Gefahrenabwehr als auch 

auf die Prävention und die Massnahmen zur Gesundheitsförderung14. 

19 Es wird unterschieden zwischen der öffentlichen Gesundheit als Polizei-

gut15 und der wohlfahrtsstaatlichen Förderung der Gesundheit der Ein-

zelnen16. Art. 118 Abs. 2 Bst. a–c BV ist nicht auf den Schutz der Ge-

sundheit als Polizeigut beschränkt17. Ein öffentliches Interesse besteht 

nicht nur an der Hebung der (durchschnittlichen) Gesundheit der Allge-

meinheit, sondern auch am Schutz Einzelner, was namentlich in Bezug 

auf die grundsätzlich nicht übertragbaren Zivilisationskrankheiten wie 

Herz-Kreislauf- oder Gemütserkrankungen gilt18. Entsprechend ermäch-

tigt Art. 118 Abs. 2 Bst. a–c BV den Bund auch, Massnahmen zu tref-

fen, die nicht primär gesundheitspolizeilicher Natur sind19. 

2. Lebensmittel und andere Gegenstände 

20 Die Kompetenz des Bundes für eine dem Gesundheitsschutz dienende 

Regelung von Lebensmitteln und weiteren Gegenständen ist umfas-

send20. 

                                        

13  BGE 133 I 110 E. 4.2, S. 116 f.; BGE 128 I 295 E. 3d.bb, S. 301; Bun-
desamt für Justiz, Rechtsgutachten vom 8. Mai 2003, VPB 68.81; 
MÜLLER, Zwangsmassnahmen, S. 23; POLEDNA, St. Galler Kommentar 
BV, Art. 118, Rz. 7. In Bezug auf Art. 118 Abs. 2 Bst. a BV: Botschaft 
BV, S. 333. 

14  BGE 118 Ia 427 E. 6b, S. 437; Botschaft BV, S. 333 f.; POLEDNA, St. 
Galler Kommentar BV, Art. 118 Rz. 3, m.w.H. Vgl. auch Botschaft Prä-
ventionsgesetz, S. 7105 ff., S. 7108 f.; MÜLLER, Zwangsmassnahmen, 
S. 168 f. Zur Abstützung prophylaktischer Massnahmen auf Art. 118 
Abs. 2 Bst. a BV vgl. auch: JAAG/RÜSSLI, Passivrauchen, S. 26; 
MALINVERNI, Kommentar aBV, Art. 69 Rz. 29. 

15  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Rz. 2435. 
16  MÜLLER, Zwangsmassnahmen, S. 168 ff. 
17  BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 118 N 6.  
18  BGE 118 Ia 427 E. 6b, S. 437. 
19  BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 118 N 6.  
20  Botschaft BV, S. 333. 
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21 Unter Lebensmitteln im Sinne von Art. 118 Abs. 2 Bst. a BV werden 

einerseits Nahrungsmittel und andererseits Genussmittel verstanden. Zu 

den Genussmitteln zählen alkoholische Getränke sowie Tabak und ande-

re Raucherwaren21. Das gestützt auf Art. 118 Abs. 2 Bst. a BV erlasse-

ne Lebensmittelgesetz bezweckt, (a) die Konsumenten vor Lebensmit-

teln und Gebrauchsgegenständen zu schützen, welche die Gesundheit 

gefährden können, (b) den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln si-

cherzustellen und (c) die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebens-

mitteln vor Täuschungen zu schützen22. Während die ersten beiden Zie-

le verfassungsrechtlich auf Art. 118 Abs. 2 Bst. a BV abgestützt sind, 

findet das dritte Ziel seine Grundlage in Art. 97 BV (Konsumenten-

schutz)23. 

22 Art. 118 Abs. 2 Bst. a BV entspricht in nur redaktionell überarbeiteter 

Form Art. 69bis aBV. Dieser war im Jahr 1897 im Bestreben in die Ver-

fassung aufgenommen worden, den Verbraucher von gesundheitsschä-

digenden Lebensmittel oder Gebrauchsgegenständen zu schützen. Ne-

ben einer Motion, die den Schutz vor gesundheitsgefährdenden Täu-

schungen verlangte, flossen auch weitere Vorstösse ein, welche gene-

rell den Gesundheitsschutz bei Lebensmitteln zum Ziel hatten24. Auch 

wenn der Anlass zur Begründung der Bundeskompetenz im Schutz vor 

gefälschten Lebensmitteln lag, so wurde die Bestimmung doch umfas-

sender formuliert.  

23 Der Wortlaut der Bestimmung und ihr Randtitel lassen darauf schlies-

sen, dass sich die Bundeskompetenz auf alle gesundheitlich relevanten 

Aspekte der Lebensmittel und Gegenstände bezieht. Der in der gelten-

den Verfassung verwendete Begriff des „Umgangs“ bringt besser als 

der in Art. 69bis aBV verwendete Begriff „Verkehr“ zum Ausdruck, dass 

                                        

21  Vgl. Art. 3 LMG.  
22  Art. 1 LMG.  
23  Botschaft BV, S. 333; FN 1 zum Ingress des LMG; AUBERT, Commentaire 

Cst., Art. 118 N 8. 
24  Botschaft, BBl 1885 I 767, S. 767 ff., 771 ff.; MALINVERNI, Kommentar 

aBV, Art. 69bis Entstehungsgeschichte. 
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nicht nur Herstellung, Verarbeitung und Handel erfasst werden, sondern 

auch die Verwendung durch die Konsumenten25. Folgerichtig begründet 

das Bundesamt für Justiz seine Auffassung, dass Massnahmen zum 

Schutz vor dem Passivrauchen nicht auf Art. 118 Abs. 2 Bst. a BV ge-

stützt werden könnten, nicht damit, dass die Verwendung durch den 

Konsumenten nicht erfasst sei. Vielmehr führt es aus, diese Bestim-

mung umfasse einzig die unmittelbaren Einwirkungen auf die Gesund-

heit von Raucherinnen und Rauchern26. Dementsprechend wurde bei-

spielsweise das Betäubungsmittelgesetz 1951 nicht nur auf Art. 69 

aBV, sondern auch auf Art. 69bis aBV gestützt27. 

24 Auch wenn ursprünglich der Schutz des Verbrauchers vor gesundheits-

schädigenden Nahrungsmitteln und Gegenständen im Vordergrund 

stand, so sprechen der Wortlaut, die systematische Einordnung im Be-

reich des Gesundheitsschutzes sowie eine zeitgemässe Auslegung der 

Bestimmung dafür, dass der Bund den Verbraucher auch vor sich sel-

ber, namentlich vor dem Konsum übermässiger Mengen gewisser Le-

bensmittel, schützen kann. 

25 Aus  Art. 118 Abs. 2 BV ergibt sich keine Einschränkung der dem Bund 

zur Verfügung stehenden Massnahmen. Neben klassischen polizeilichen 

Instrumenten wie Verboten, Geboten, Bewilligungspflichten und War-

nungen kommen auch finanzielle oder sozialpädagogische Massnahmen 

in Betracht28. 

                                        

25  AUBERT, Commentaire Cst., Art. 118 N 12; vgl. Botschaft BV, S. 333; 
Bundesamt für Justiz, Rechtsgutachten vom 8. Mai 2003, VPB 68.81. 

26  Bundesamt für Justiz, Rechtsgutachten vom 8. Mai 2003, VPB 68.81; 
vgl. Bericht des Bundesrats zum Schutz vor Passivrauchen vom 10. März 
2006, BBl 2006, S. 3695 ff., S. 3712; a.M. JAAG/RÜSSLI, Passivrau-
chen, S. 26; POLEDNA, St. Galler Kommentar BV, Art 118 Rz. 11.  

27  Vgl. dazu die Botschaft zur Revision des Betäubungsmittelgesetztes, BBl 
1951 I 829, S. 852 f. Heute verweist der Ingress des Betäubungsmittel-
gesetzes nicht nur auf Art. 118 Abs. 1 Bst. b, sondern auf Art. 118 BV 
insgesamt. 

28  BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 118 N 6. Zum als polizeilich bezeichneten 
Instrumentarium im Allgemeinen vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
Rz. 2450 ff. 
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26 Nach dem in Art. 6 Abs. 1 LMG festgehaltenen Grundsatz dürfen Le-

bensmittel, die dem Gesetz und seinen Ausführungsbestimmungen 

nicht entsprechen, nicht oder nur mit Auflagen verwendet oder an Kon-

sumenten abgegeben werden. Dem Bundesrat wird die Kompetenz er-

teilt, die zulässigen Arten von Lebensmitteln festzulegen29. Während 

Nahrungsmittel bei ihrem üblichen Gebrauch die Gesundheit nicht ge-

fährden dürfen, ist bei Genussmitteln nur die Gesundheitsgefährdung 

verboten, welche unmittelbar oder in unerwarteter Weise erfolgt30. Das 

Betäubungsmittelgesetz31 stützt sich sowohl auf die Kompetenz zur Re-

gelung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen als auch auf die 

Kompetenz zur Bekämpfung bestimmter Krankheiten32. 

27 Somit ermächtigt Art. 118 Abs. 2 Bst. a BV den Bund, Lebensmittel – 

und damit auch alkoholische Getränke – dann zu verbieten oder ihren 

Gebrauch einzuschränken, wenn sie die Gesundheit gefährden. Er ist 

weiter ermächtigt, auf die Reduktion des Konsums von Lebensmitteln 

hinzuwirken, wenn dies aus Gründen des Gesundheitsschutzes ange-

zeigt ist. Wenn Informationsmassnahmen zu diesem Zweck nicht genü-

gen, kommt als Instrument auch die Belastung bestimmter Lebensmittel 

mit einer Abgabe in Betracht, denn dabei handelt es sich um ein milde-

res Mittel als das Verbot des betreffenden Lebensmittels. Vorausgesetzt 

ist allerdings, dass die Eignung einer Abgabebelastung zur Erreichung 

des gesundheitspolitischen Ziels gegeben ist, was im Rahmen des vor-

liegenden Gutachtens nicht zu beurteilen ist.  

3. Bekämpfung bestimmter Krankheiten 

28 Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV beauftragt den Bund, Vorschriften über die 

Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder bösartiger Krankhei-

                                        

29  Art. 8 LMG.  
30  Art. 13 LMG.  
31  Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe 

vom 3. Oktober 1951 (Betäubungsmittelgesetz, BetmG; SR 812.121). 
32  MALINVERNI, Kommentar aBV, Art. 69 Rz. 65. 
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ten von Menschen und Tieren zu erlassen. Die Bundeskompetenz gilt 

nur für Krankheiten, die übertragbar, stark verbreitet oder bösartig sind.  

29 Zu den von Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV erfassten, stark verbreiteten, 

nicht ansteckenden Krankheiten werden auch die Betäubungsmittel-

sucht33 sowie suchtbedingte Störungen34 gezählt, worunter auch der 

Alkoholismus fällt. In einer Studie werden die sozialen Kosten der Alko-

holabhängigkeit für die Schweiz unter Einschluss von so genannt imma-

teriellen Kosten im Jahr 1998 auf 6.5 Milliarden Franken geschätzt35. 

Angesichts der durch Alkoholismus verursachten sozialen und wirt-

schaftlichen Schäden für die Gesellschaft sowie der schweren individu-

ellen Auswirkungen, ist diese Krankheit zudem als bösartig im Sinne der 

Bestimmung zu qualifizieren36. Auch Massnahmen des Bundes zum 

Schutz vor Passivrauchen können auf Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV abge-

stützt werden37. 

30 Demgegenüber wurde in der älteren Lehre verschiedentlich die Auffas-

sung vertreten, Art. 69 aBV (dem der heutige Art. 118 Abs. 2 Bst. b 

BV entspricht) erteile dem Bund im Bereich der Bekämpfung von Betäu-

bungsmittelsucht und Alkoholismus keine Kompetenzen, denn dabei 

handle es sich nicht um Krankheiten, sondern um Laster38.  

                                        

33  Botschaft vom 9. April 1951 zur Revision des Betäubungsmittelgesetzes, 
BBl 1951 I 829, S. 852; vgl. MALINVERNI, Kommentar aBV, Art. 69 
Rz. 21. 

34  Botschaft Präventionsgesetz, S. 7071 ff., S. 7182 f. 
35  Erläuternder Bericht zum Vernehmlassungsentwurf des Alkoholgesetzes 

vom 30. Juni 2010, S. 6. 
36  Zum Begriff der bösartigen Krankheiten vgl. MÜLLER, Zwangsmassnah-

men, S. 32; POLEDNA, St. Galler Kommentar BV, Art. 118, Rz. 14; 
SCHÜPBACH/FORSTER/ZELTNER, S. 208.  

37  BGE 133 I 110 E. 4.2, S. 116 f.; BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 118 
N. 16; Bundesamt für Justiz, Rechtsgutachten vom 8. Mai 2003, VPB 
68.81; JAAG/RÜSSLI, Passivrauchen, S. 25; Schweizerischer Bundesrat, 
Bericht zum Schutz vor Passivrauchen, S. 3695 ff., S. 3713. 

38  BURCKHARDT, S. 614 m.H.; anderer Ansicht MÜLLER, Zwangsmassnah-
men, S. 46 f., der die Bekämpfung von Suchtkrankheiten als eine noch 
nicht ausgeschöpfte Gesetzgebungskompetenz des Bundes betrachtet. 
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31 Der hier vertretenen Auffassung, dass auch Suchtkrankheiten in den 

Anwendungsbereich von Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV fallen, sind Bundes-

rat und Gesetzgeber in einer bis in die 10er Jahre des letzten Jahrhun-

derts zurückgehenden Praxis immer wieder gefolgt, namentlich im Zu-

sammenhang mit der Gesetzgebung über die Betäubungsmittel. Bereits 

in seiner Botschaft zur Genehmigung des internationalen Opium-

Abkommens von 1912 bezeichnete der Bundesrat die Morphium- und 

Kokainsucht als Krankheiten, auch wenn er damals noch eine entspre-

chende Beurteilung für übermässigen Alkoholgenuss ablehnte. Ebenfalls 

1924 wurde Art. 69 aBV als Grundlage für ein Bundesgesetz über den 

Handel mit Betäubungsmitteln angesehen39. 

32 In der Botschaft zur Revision von Art. 69 aBV wurde ausdrücklich fest-

gehalten, dass der (heute im Wesentlichen noch unveränderte) Wortlaut 

bewusst so gewählt wurde, um „eine möglichst umfassende, allseitige 

Formel zu finden, die es dem Bund in Zukunft ermöglicht, bei Krankhei-

ten der Menschen und Tiere, die sein Einschreiten erwünscht erschei-

nen lassen, gesetzliche Massnahmen zu treffen, ohne jedesmal vorher 

die Verfassung abändern zu müssen“40. Aus einer langjährigen Staats-

praxis ergibt sich, dass der Krankheitsbegriff gemäss Art. 69 aBV bzw. 

Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV nach dem jeweiligen Stand der medizini-

schen Erkenntnisse zu beurteilen ist41. Das Parlament ist jeweils dieser 

Auffassung des Bundesrats gefolgt42. Der jeweilige Stand der medizini-

                                        

39  Botschaft Opium-Abkommen, S. 235; Botschaft Betäubungsmittelgesetz 
1924, S. 281; vgl. Rechtsgutachten der Justizabteilung vom 2. Novem-
ber 1978 zur verfassungsrechtlichen Grundlage für Bundesrecht über 
Krankheitsverhütung mit Geltungsbereich auch für die Suchtmittelprä-
vention, VPB 43.48 E. 1, S. 230 f. 

40  Botschaft Revision Art. 69 aBV, S. 310. 
41  In diesem Sinne (bezüglich Rauschgiften) 1924 die Botschaft Opium-

Abkommen, S. 234 f.; Gutachten der Justizabteilung vom 2. November 
1978, VPB 43.48 E. 1, S. 230 f. Ausserdem spielt es kaum eine Rolle, 
ob der Alkoholismus selbst als Krankheit betrachtet wird oder ob darauf 
abgestellt wird, dass übermässiger Alkoholgenuss die Ursache verschie-
dener verbreiteter oder bösartiger Krankheiten ist; vgl. dazu Rechtsgut-
achten der Justizabteilung vom 2. November 1978, VPB 43.48 E. 1, 
S. 230 f. 

42  Referendumsvorlage Betäubungsmittelgesetz, BBl 1924 Bd. III, S. 36; 
Botschaft vom 9. April 1951 zur Revision des Betäubungsmittelgesetzes, 



- 16 - 

 

schen Erkenntnisse beeinflusst somit die Auslegung des Begriffs Krank-

heit in Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV. 

33 Von einem anderen Krankheitsbegriff geht das Sozialversicherungsrecht 

aus. Gemäss Art. 3 Abs. 1 ATSG43 gilt als Krankheit jede Beeinträchti-

gung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit, die nicht 

Folge eines Unfalles ist und die eine medizinische Untersuchung oder 

Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Die im 

zweiten Teilsatz vorgenommene Einschränkung des Krankheitsbegriffs 

auf behandlungsbedürftige Beeinträchtigungen ist durch das sozialversi-

cherungsrechtliche Leistungsrecht motiviert44. Diese Einschränkung ist 

deshalb und mit Blick auf die Absicht des Verfassungsgebers für die 

Auslegung von Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV nicht ohne Weiteres massge-

bend. Soweit allerdings aus den alternativ geltenden Voraussetzungen 

der Behandlungsbedürftigkeit und der Arbeitsunfähigkeit abgeleitet 

wird, dass die gesundheitliche Störung eine gewisse Schwere aufwei-

sen muss, um als Krankheit zu gelten, gilt dies auch für die Bestimmung 

der Bundeskompetenzen45. Eine Behandlungsbedürftigkeit im Sinne von 

Art. 3 Abs. 1 ATSG liegt vor, wenn die Beeinträchtigung der Gesund-

heit die körperlichen und geistigen Funktionen in so beträchtlichem 

Masse einschränkt, dass der Patient oder die Patientin ärztlicher Hilfe 

bedarf, die Gesundung ohne medizinische Hilfe wahrscheinlich nicht 

oder nicht mit Aussicht auf Erfolg innert angemessener Zeit zu errei-

chen wäre, oder wenn dem Patienten oder der Patientin nicht zugemu-

tet werden kann, ohne wenigstens den Versuch einer Behandlung zu 

leben46. Positiv formuliert handelt es sich im Bereich der Sozialversiche-

rung bei einer Krankheit in der Regel um gesundheitliche Störungen, die 

                                        

BBl 1951 I 829, S. 852; vgl. dazu MALINVERNI, Kommentar aBV, Art. 69 
Rz. 21; neuerdings: Botschaft Präventionsgesetz, S. 7071 ff., S. 7182 f. 

43  Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 
vom 6. Oktober 2000  (ATSG; SR 830.1) 

44  GÄCHTER/VOLLENWEIDER, Rz. 685; MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, § 15 
Rz. 83. 

45  Vgl. MÜLLER, Zwangsmassnahmen, S. 30; SCHÜPBACH/FORSTER/ZELTNER, 
S. 208. 

46  Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 142/04 vom 23. Mai 
2006 E. 5.2.1. 
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das körperliche oder seelische Wohlbefinden ernsthaft beeinträchtigen 

oder in absehbarer Zukunft zu beeinträchtigen drohen47.  

34 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hält fest, dass es sich beim 

Begriff der Krankheit im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes bzw. 

des ATSG um einen Rechtsbegriff handelt, der sich nicht notwendiger-

weise mit dem medizinischen Krankheitsbegriff decke. Der Krankheits-

begriff lasse sich angesichts der Vielfalt möglicher krankhafter Erschei-

nungen nur schwer in eine genaue Definition fassen. Ob eine Krankheit 

im Sinne des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes vorliege, müsse 

deshalb nach den Besonderheiten des Einzelfalls beantwort werden. 

Immerhin könne man kaum je von Krankheit sprechen, wenn nicht Stö-

rungen vorliegen, die durch pathologische Vorgänge verursacht worden 

seien48. Als Krankheiten im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes 

gelten auch Suchtkrankheiten49.  

35 Bezogen auf die erwähnten Regelungsgegenstände handelt es sich bei 

Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV um eine umfassende, nachträglich derogato-

rische Kompetenz50. Der Auftrag zur Bekämpfung übertragbarer, stark 

verbreiteter oder bösartiger Krankheiten umfasst sowohl vorbeugende 

Massnahmen (Krankheitsverhütung, Prävention) als auch heilende 

Massnahmen51. So führte der Bundesrat in seiner Botschaft von 1973 

zur Revision des Betäubungsmittelgesetzes aus: „Es ist jedoch darauf 

hinzuweisen, dass die Krankheitsbekämpfung nach Artikel 69 BV auch 

die Verhütung umfasst und dass laut Artikel 69bis BV die blosse Mög-

lichkeit der Gefährdung der Gesundheit genügt.“52 Krankheitsprävention 

kann der Bund indessen nur soweit betreiben oder diesbezüglich ge-

                                        

47  MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZELER, § 15 Rz. 81. 
48  BGE 116 V 239 E. 3a. 
49  Für die Heroinsucht: BGE 118 V 107 E. 1b, S. 109. 
50  BIAGGINI, St. Galler Kommentar, Art. 118 BV N 12; POLEDNA, St. Galler 

Kommentar BV, Art. 118, Rz. 12.  
51  MALINVERNI, Kommentar aBV, Art. 69 Rz. 7, 29; MÜLLER, Zwangsmass-

nahmen, S. 36 ff. 
52  Botschaft vom 3. Mai 1973 zur Revision des Betäubungsmittelgesetzes, 

BBl 1973 I 1348, S. 1370. 
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setzgeberisch tätig werden, als ein genügend enger Sachzusammen-

hang mit der Verhütung der genannten Krankheiten besteht. Gefordert 

wird, dass sich die prophylaktische Tätigkeit des Bundes auf konkrete, 

besonders naheliegende Krankheitsursachen beschränkt53. Dies trifft 

auch für Massnahmen zu, welche anerkanntermassen wesentliche Risi-

kofaktoren (beispielsweise Adipositas, Bluthochdruck, übermässiger Al-

koholkonsum, Rauchen) von Krankheiten reduzieren, welche von 

Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV erfasst werden54. Demgegenüber sind Mass-

nahmen einer umfassenden, nicht krankheitsspezifischen Gesundheits-

förderung dem Bund verwehrt55. 

36 Die Bestimmung über die Krankheitsbekämpfung enthält keine Ein-

schränkung des dem Bund zur Verfügung stehenden Instrumentariums. 

Somit kommen neben gesundheitspolizeilichen Mitteln wie Verboten, 

Geboten und Bewilligungspflichten auch andere Massnahmen in Be-

tracht. Dazu gehören Massnahmen der leistenden Verwaltung wie zum 

Beispiel Finanzhilfen und Aufklärungsarbeiten, Warnungen und sozialpä-

dagogische Massnahmen. Der Bund kann beispielsweise finanzielle An-

reize zur Schaffung privater Leistungsangebote setzen, für die Informa-

tion der Öffentlichkeit über bestimmte Krankheiten sorgen oder verhal-

tenslenkende Kampagnen führen56. Somit ist der Bund in diesem Be-

reich befugt, verhaltenslenkende Massnahmen zu treffen. 

37 BURCKHARDT vertrat 1931 den Standpunkt, dass der Bund gestützt auf 

Art. 69 aBV nicht in die kantonale Steuerhoheit eingreifen dürfe und 

insbesondere nicht den Kantonen fiskalische Massregeln vorschreiben 

dürfe57. Er stellte also die Zuständigkeit des Bundes in Frage, den Kan-

tonen die Erhebung bestimmter Steuern vorzuschreiben. Diese Stellung-

                                        

53  MÜLLER, Zwangsmassnahmen, S. 36 ff. 
54  Botschaft Präventionsgesetz, S. 7182. 
55  Botschaft Präventionsgesetz, S. 7182. 
56  Botschaft BV, S. 333 f.; Botschaft Präventionsgesetz, S. 7071 ff., 

S. 7182; BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 118 N 6, 15; Bundesamt für 
Justiz, Rechtsgutachten vom 8. Mai 2003, VPB 68.81; MALINVERNI, 
Kommentar aBV, Art. 69 Rz. 29; MÜLLER, Zwangsmassnahmen, S. 22.   

57  BURCKHARDT, S. 614. 
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nahme spricht deshalb nicht gegen Lenkungsabgaben, welche der Bund 

(aus nicht fiskalischen Gründen) erhebt.  

38 Aus heutiger Sicht zählen reine Lenkungsabgaben zu den Instrumenten, 

welche der Bund grundsätzlich einsetzen kann, wenn er in einem be-

stimmte Sachbereich über die Kompetenz zur Verhaltenslenkung ver-

fügt58. Wortlaut, Zweck, Entstehungsgeschichte und geltungszeitliche 

Auslegung von Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV sprechen nicht dagegen, 

dass der Bund als Instrument zur Bekämpfung stark verbreiteter oder 

bösartiger Krankheiten auch Lenkungsabgaben einsetzt. 

4. Fazit 

39 Sowohl Art. 118 Abs. 2 Bst. a als auch Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV 

räumen dem Bund die Kompetenz ein, gesundheitspolitisch motivierte 

verhaltenslenkende Massnahmen zur Reduktion übermässigen Alkohol-

konsums zu treffen. Damit ist eine der Voraussetzungen einer Bundes-

kompetenz zur Erhebung einer Lenkungsabgabe erfüllt. 

B. Konsumentenschutz (Art. 97 BV) 

40 Gemäss Art. 97 BV trifft der Bund Massnahmen zum Schutz der Kon-

sumentinnen und Konsumenten. Die Zielvorgabe dieser Bundeskompe-

tenz ist weit gefasst; die Botschaft bezeichnet sie als „generalklauselar-

tig“59. Es handelt sich um eine Querschnittaufgabe, welche sich mit 

zahlreichen kantonalen Kompetenzen überschneidet. Dementsprechend 

ist bei der Bestimmung des Umfangs der Bundeskompetenz eine gewis-

se Zurückhaltung geboten60. Unter dem Schutz der Konsumenten wird 

insbesondere die Stärkung der Markttransparenz und der Konsumenten-

                                        

58  Vorn Rz. 8. 
59  Botschaft BV, S. 302. 
60  BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 97 N 3. 
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souveränität sowie der Ausgleich des Machtgefälles zwischen Anbie-

tern und Nachfragern verstanden61.  

41 Art. 97 Abs. 1 BV enthält keine Ermächtigung, vom Grundsatz der Wirt-

schaftsfreiheit abzuweichen. Somit muss sich die Konsumentenschutz-

gesetzgebung auf Massnahmen beschränken, welche mit dem Grund-

satz des freien Wettbewerbs gemäss Art. 94 BV vereinbar sind. Als zu-

lässig gelten somit in der Regel Massnahmen zum Schutz der Polizeigü-

ter und sozialpolitisch orientierten Regelungen zum Schutz benachteilig-

ter Konsumenten. Unzulässig wären dagegen Massnahmen zur Beein-

flussung der Marktstruktur, auch wenn angenommen würde, dass eine 

bestimmte Marktstruktur dem Interesse der Konsumenten dienen wür-

de62.  

42 Die Lenkungsabgabe auf Wein und Bier dient nicht der Markttranspa-

renz, der Konsumentensouveränität oder dem Ausgleich des Machtge-

fälles zwischen Anbietern und Nachfragern. Sie kann sich somit nicht 

auf Art. 97 BV stützen. 

C. Gebrannte Wasser (Art. 105 und 131 Abs. 1 Bst. b BV) 

43 Art. 105 BV begründet eine umfassende Bundeskompetenz auf dem 

Gebiet der „gebrannten Wasser“. Der Begriff der „gebrannten Wasser“ 

ist in einem weiten Sinn zu verstehen und erfasst sämtliche Arten von 

Alkohol mit Ausnahme von Erzeugnissen, die ausschliesslich durch Ver-

gärung gewonnen werden wie z. B. Wein, Bier und Most63. Der Gesetz-

gebungsauftrag an den Bund ist gesundheitspolitisch motiviert64. Ent-

                                        

61  BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 97 N 4 mit Hinweisen. 
62  JACOBS, St. Galler Kommentar BV, Art. 97 N 9. 
63  BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 105 N 2 f.; VEIT/LEHNE, St. Galler Kom-

mentar BV, Art. 105 Rz. 2 f. 
64  Urteil des Bundesgerichts 2A.660/2004 E. 3.4; BGE 128 I 301 E. 3d/aa; 

Entscheid der eidgenössischen Alkoholrekurskommission, VPB 64.115 
E. 7b; Botschaft BV, S. 313 f.; AUBERT, Kommentar aBV, Art. 32bis 
Rz. 58; BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 105 N 4; VEIT/LEHNE, St. Galler 
Kommentar BV, Art. 105 Rz. 4. 
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sprechend schreibt Art. 105 Satz 2 BV vor, dass der Bund insbesondere 

den schädlichen Wirkungen des Alkoholkonsums Rechnung trägt. 

44 Wichtige Mittel des Bundes zur Erreichung der gesundheitspolitischen 

Ziele im Bereich der gebrannten Wasser sind einerseits die Monopolisie-

rung, welche durch ein Konzessionssystem ausgeübt wird, und ande-

rerseits die Reduktion der Nachfrage durch die fiskalische Belastung. 

Neben diesen gesundheitspolitischen Zielen darf der Bund seine Gesetz-

gebungskompetenz unter Einschluss der Monopolisierung und der Be-

steuerung auch für weitere – namentlich auch fiskalische – Ziele nut-

zen65.  

45 Für die Besteuerung gebrannter Wasser besteht eine besondere Verfas-

sungsgrundlage in Art. 131 Abs. 1 Bst. b BV. Diese Steuer hat neben 

dem gesundheitspolitischen auch einen fiskalischen Zweck66. Gemäss 

Art. 131 Abs. 3 BV erhalten die Kantone zehn Prozent des Reinertrags 

aus der Besteuerung der gebrannten Wasser zur Bekämpfung der Ursa-

chen und Wirkungen von Suchtproblemen. 

46 Die Kompetenz des Bundes im Bereich der gebrannten Wasser umfasst 

anerkanntermassen auch die Kompetenz, eine Lenkungsabgabe zu er-

heben67. 

47 Zwar ist die unter der Sachüberschrift Alkohol in Art. 105 BV veranker-

te Zuständigkeit des Bundes zur Regelung der „gebrannten Wasser“ in 

Bezug auf ihren Gegenstand extensiv auszulegen. Aber aus ihrem Wort-

laut, dem Wortlaut von Art. 131 BV sowie aus der historischen Ent-

wicklung der Bundeskompetenzen im Bereich der Alkoholprävention und 

-besteuerung ergibt sich, dass aus Art. 105 sowie 131 Abs. 1 Bst. b 

BV keine Bundeskompetenz für eine allgemeine Alkoholsteuer abgeleitet 

                                        

65  BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 105 N 4 f.; VEIT/LEHNE, St. Galler Kom-
mentar BV, Art. 105 Rz. 4 ff. 

66  BEHNISCH, St. Galler Kommentar BV, Art. 131 Rz. 8; REICHMUTH, S. 30; 
ZURBRÜGG, S. 31 ff. 

67  Vgl. Botschaft Alcopops, S. 2171 ff., 2178; BEHNISCH, St. Galler Kom-
mentar BV, Art. 131 Rz. 4. 
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werden könnte, welche auch den ausschliesslich durch Vergärung ge-

wonnenen Alkohol umfassen würde68. 

48 Umgekehrt kann aus Art. 105 und 131 Abs. 1 Bst. b BV u.E. auch kein 

Argument abgeleitet werden, das gegen die Zulässigkeit von Lenkungs-

abgaben auf Bier und Wein sprechen würde, sofern sich diese auf ande-

re Bestimmungen der Bundesverfassung stützen kann. Die umfassende 

Bundeskompetenz im Bereich der gebrannten Wasser stand schon seit 

1930 neben spezifischen Bundeskompetenzen im Bereich des vergore-

nen Alkohols69 und verschiedenen weiteren Kompetenzen des Bundes in 

Bezug auf den Gesundheitsschutz.  

D. Vergorener Alkohol (Art. 32quater aBV) 

49 1930 wurde Art. 32quater in die Bundesverfassung aufgenommen, wel-

cher verschiedene Regelungen über vergorene alkoholische Getränke 

(Wein, Bier und Most) enthielt. Dies erfolgte vor dem Hintergrund einer 

damals bestehenden Regelung, welche darauf abzielte, den Konsum 

von hochprozentigem gebranntem Alkohol auf den vergorenen Alkohol 

mit niedrigem Alkoholanteil umzulenken70. Dementsprechend verbot 

Art. 32quater Abs. 3 aBV den Kantonen, den vergorenen Alkohol zu be-

steuern.  

50 Art. 32quater Abs. 1 und 2 aBV enthielten Ermächtigungen an den kanto-

nalen Gesetzgeber, bei der Regelung des Gastwirtschaftsgewerbes und 

des Kleinhandels in Bezug auf den Ausschank und Vertrieb alkoholi-

scher Getränke einschränkende Bestimmungen zu erlassen, welche von 

der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen können. Der wesentliche 

Gehalt von Art. 32quater Abs. 1 aBV war die Grundlage für eine vom kan-

tonalen Gesetzgeber einzuführende Bedürfnisklausel. Art. 32quater Abs. 2 

aBV gab den Kantonen die Ermächtigung, den sogenannten Mittelhan-

del (auch Mi-Groshandel) mit vergorenen alkoholischen Getränken in 
                                        

68  Botschaft BV, S. 352 f.; BIAGGINI, Kommentar BV, Art. 131 N. 2. 
69  Vgl. vorn Rz. 49. 
70  AUBERT, Kommentar aBV, Art. 32quater, Rz. 3 und 7. 
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Mengen von 2 bis 10 Liter einer Bewilligungspflicht und einer mässigen 

Gebühr zu unterstellen. Soweit gesundheitspolitisch motiviert, konnte 

sich die Bewilligungspflicht bereits auf Art. 31 Abs. 2 aBV stützen. 

Somit bestand der wesentliche Regelungsgehalt der Bestimmung in der 

Beschränkung der Höhe kantonaler Gebühren im Mittelhandel71.  

51 Die Regelung über vergorene alkoholische Getränke gemäss Art. 32quater 

aBV wurde nicht in die BV 1999 übernommen. Für die meisten Be-

stimmungen dieses Verfassungsartikels bedeutete dies eine Zurückstu-

fung auf die Gesetzesebene72. Hingegen begründete die Botschaft zur 

neuen Bundesverfassung den Verzicht auf die Übernahme der Bestim-

mungen zur Bedürfnisklausel damit, dass gesundheitspolitisch motivier-

te Beschränkungen des Alkoholverkaufs und -ausschanks bis hin zu ei-

ner Bedürfnisklausel auch ohne eine solche Bestimmung eingeführt 

werden könnten, wenn sie sich zur Bekämpfung des Alkoholmiss-

brauchs als geeignet erweisen73. 

52 Nach heutiger Auffassung bedürfen nur Massnahmen, die gegen den 

Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit verstossen (sogenannte grundsatz-

widrige Massnahmen) einer besonderen Ermächtigung in der Bundesver-

fassung. Sie sind ausserdem dem Bund vorbehalten, soweit sie nicht 

auf kantonalen Regalrechten beruhen74. Als grundsatzwidrig gelten 

Massnahmen, die den freien Wettbewerb behindern, um gewisse Ge-

werbezweige oder Bewirtschaftungsformen zu sichern oder zu begüns-

tigen oder die das Wirtschaftsleben nach einem festen Plan lenken wol-

len75. Dazu werden beispielsweise Preisvorschriften, Kontingente und 

Einfuhrverbote gezählt. Soweit keine besondere Verfassungsgrundlage 

                                        

71  AUBERT, Kommentar aBV, Art. 32quater aBV, Rz. 14, 26 ff.  
72  Botschaft BV, S. 108, vgl. auch S. 112 f. 
73  Botschaft BV, S. 314; AUBERT, Kommentar aBV, Art. 32quater aBV, 

Rz. 26 ff.  
74  Art. 94 Abs. 4 BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER, N 661. 
75  BGE 125 I 335 E. 2a; BGE 111 Ia 184 E. 2b; HÄFELIN/HALLER/KELLER, 

N 658; VALLENDER, St. Galler Kommentar BV, Art. 94, Rz. 5 ff. mit Hin-
weisen. Zu Art. 32quater aBV vgl. AUBERT, Art. 32quater aBV, Rz. 26. 



- 24 - 

 

dafür besteht, ist aufgrund der Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 94 BV 

eine staatliche Bedürfnislenkung ausgeschlossen76.   

53 Demgegenüber sind prinzipiell Massnahmen zulässig, welche mit dem 

Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit konform sind77. Als grundsatzkonform 

werden Massnahmen betrachtet, die sich auf ein polizeiliches oder ein 

anderes nicht wirtschaftspolitisches öffentliches Interesse stützen78. 

Auch solche Massnahmen können erhebliche Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsverhältnisse haben, führen aber nicht ohne Weiteres zur 

Annahme einer Abweichung vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. 

Dies gilt insbesondere, wenn das Eingriffsmotiv in einem besonders 

gewichtigen öffentlichen Interesse, namentlich im Schutz hochrangiger 

Polizeigüter wie dem Gesundheitsschutz, besteht79. Ob eine Massnah-

me grundsatzkonform ist oder nicht, ist oft eine mit Abwägungen ver-

bundene Wertungsfrage. Je gewichtiger das nicht wirtschaftspolitische 

Interesse an einer Massnahme ist, desto eher sind wettbewerbsverzer-

rende  Wirkungen hinzunehmen80.  

54 Da die Wirtschaftsfreiheit durch Art. 27 BV grundrechtlich geschützt 

ist, müssen Eingriffe auch den Anforderungen von Art. 36 BV entspre-

chen. Sie müssen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, durch ein 

überwiegendes öffentliches Interesse oder den Schutz von Grundrech-

ten Dritter gerechtfertigt und verhältnismässig sein; der Kerngehalt des 

Grundrechts darf nicht verletzt werden81. Bestehen verschiedene Mög-

lichkeiten zur Erreichung polizeilicher oder anderer nicht wirtschaftspoli-

tischer Ziele, so ist eine Massnahme zu treffen, die möglichst wettbe-

                                        

76  VALLENDER, St. Galler Kommentar BV, Art. 94, Rz. 5 ff. mit Hinweisen; 
zu Art. 32quater aBV: AUBERT, Art. 32quater aBV, Rz. 26. 

77  Art. 94 Abs. 1 BV; RHINOW/SCHMID/BIAGGINI/UHLMANN, § 4 Rz. 49. 
78  HÄFELIN/HALLER/KELLER, N 672 ff.; RHINOW/SCHMID/BIAGGINI/UHLMANN, § 4 

Rz. 49. 
79  HÄFELIN/HALLER/KELLER, N 659, 694. 
80  HÄFELIN/HALLER/KELLER, N 659; RHINOW/SCHMID/BIAGGINI/UHLMANN, § 4 

Rz. 59 ff., 90 ff. 
81  HÄFELIN/HALLER/KELLER, Rz. 668 ff.  
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werbsfreundlich ist82. Voraussetzung ist, dass sie nicht wirtschaftspoli-

tisch (im Sinne der Begünstigung bestimmter Gewerbezweige oder Be-

wirtschaftungsformen oder einer Lenkung des Wirtschaftslebens nach 

einem festen Plan) motiviert sind.  

55 Die Möglichkeit einer strukturpolitischen Bedürfnisklausel war im Ver-

fassungsentwurf 1996 in der Bestimmung über die Strukturpolitik 

(Art. 92 Abs. 2) enthalten, wurde aber im Parlament gestrichen. Den 

Kantonen wurde befristet bis 2009 die Möglichkeit belassen, eine struk-

turpolitische Bedürfnisklausel zum Schutz des Gastwirtschaftsgewerbes 

weiterzuführen83. 

56 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Art. 32quater aBV in 

Bezug auf die Alkoholprävention einerseits sicherstellte, dass die Kan-

tone vergorene (und damit niedrigprozentige) alkoholische Getränke 

nicht durch Steuern verteuerten und andererseits wurde den Kantonen 

ermöglicht, die Anzahl der Gaststätten durch eine Bedürfnisklausel zu 

reduzieren. Daraus kann unseres Erachtens jedoch nicht abgeleitet wer-

den, dass es dem Bund untersagt wäre, gestützt auf andere kompe-

tenzbegründende Verfassungsbestimmungen Massnahmen zur Bekämp-

fung des übermässigen Konsums vergorenen Alkohols zu treffen. Eben-

so wenig spricht diese Entwicklung gegen die Erhebung einer Len-

kungsabgabe.  

E. Getränke- und Biersteuer (Art. 131 Abs. 1 Bst. c BV) 

57 Eine eidgenössische Getränkesteuer hatte in den 1930er Jahren sämtli-

che Getränke (mit Ausnahme der separat besteuerten gebrannten Was-

ser) mit einer fiskalisch motivierten Luxussteuer belastet84. Sie wurde 

1935 durch einen extrakonstitutionellen Bundesbeschluss eingeführt. In 

                                        

82  RHINOW/SCHMID/BIAGGINI/UHLMANN, § 4 Rz. 71. 
83  Art. 196 Ziff. 7 BV. 
84  Vgl. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 2. Sep-

tember 1933 betreffend die ausserordentlichen und vorübergehenden 
Massnahmen zur Wiederherstellung des Budgetgleichgewichtes, BBl 
1933 II 197, S. 276 ff. 
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den nächsten zwei Jahren zeigte sich, dass die Biersteuer etwa drei 

Viertel des Gesamtertrages der Getränkesteuer ausmachte. Auf Grund 

des fortdauernden Widerstandes der Weinbauern wurde die allgemeine 

Getränkesteuer mit Bundesratsbeschluss vom 27. September 1937 (In-

krafttreten am 1. Okt. 1937) aufgehoben und nur noch die Steuer auf 

Bier beibehalten. Mit Bundesbeschluss vom 26. Oktober 1937 über die 

Verlängerung und Anpassung des Fiskalnotrechts für das Jahr 1938 

wurde die Biersteuer von der Bundesversammlung genehmigt85. Die 

Aufhebung der Besteuerung der übrigen nicht gebrannten Getränke er-

folgte mit Rücksicht auf die schwierige wirtschaftliche Lage (schlechte 

Wein- und Obsternte) sowie auf das erfolgreiche Lobbying der Wein-

bauer86. Erst 1958 wurde die Biersteuer in Art. 41ter BV und damit zum 

ersten Mal im ordentlichen Verfassungsrecht verankert87.  

58 Aus der im Laufe dieser Entwicklung erfolgten Beschränkung der Be-

steuerung auf Bier darf geschlossen werden, dass auch gesundheitspo-

litische Überlegungen mitgespielt hatten. Dementsprechend wird weder 

Mineralwasser noch alkoholfreies Bier einer entsprechenden Steuer un-

terworfen (während der Gesetzgeber beim Wein und Most den Interes-

sen der einheimischen Wein- und Obstbauern entgegenkam). Eine ver-

gleichbare gesundheitspolitische Absicht spielte bei der Festschreibung 

der Abgabenhöhe in Art. 41ter Abs. 4 BV mit88. Aus diesem Grund kann 

entgegen der Botschaft zum Biersteuergesetz89 nicht gesagt werden, 

dass es sich um eine rein fiskalische Steuer handle und eine Lenkungs-

abgabe auf Bier nicht auf Art. 131 Abs. 1 Bst. c BV gestützt werden 

könne. Vielmehr liegt – zumindest sekundär – eine Lenkungsabsicht 

vor90. 

                                        

85  Vgl. Botschaft Biersteuer, S. 5655. 
86  Botschaft Getränkesteuer, S. 149 f. 
87  Vgl. HÖHN/VALLENDER, Kommentar aBV, Art. 41ter, S. 4 ff. 
88  Vgl. auch die Botschaft zum Biersteuergesetz BBl 2005, S. 5649 ff., 

S. 5655, 
89  Botschaft Biersteuergesetz, S. 5665 f., 5678. 
90  Vgl. auch BEHNISCH, St. Galler Kommentar BV, Art. 131 Rz. 4, der für die 

in Art. 131 BV aufgeführten Steuern allgemein auf die Berücksichtigung 
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59 Somit liesse sich eine gesundheitspolitisch motivierte Erhöhung der 

Biersteuer auch auf Art. 131 Abs. 1 Bst. c BV abstützen91. Da sich die-

se Bestimmung ausdrücklich nur auf Bier bezieht, bildet sie hingegen 

keine Grundlage für Lenkungsabgaben auf anderen alkoholischen Ge-

tränken, wie Wein und Most. 

60 Anlässlich der Totalrevision der Bundesverfassung von 1999 wurde die 

(erneute) Ausdehnung der Besteuerung auf alle Alkoholika unter Ein-

schluss von Wein und Most abgelehnt, weil dies über die Nachführung 

hinaus gegangen wäre92. Geblieben ist nur die Besteuerung von ge-

brannten Wassern und von Bier. Die übrigen vergorenen Alkoholika un-

terliegen keiner besonderen Besteuerung (aber natürlich der Mehr-

wertsteuer). Aus dem agrar- und wirtschaftspolitisch motivierten Ver-

zicht auf die Besteuerung der übrigen vergorenen Alkoholika (Wein und 

Most), welcher anlässlich der Totalrevision der Bundesverfassung bei-

behalten wurde, muss geschlossen werden, dass fiskalische Neben-

zwecke einer gesundheitspolitisch motivierten Lenkungsabgabe auf 

Wein und Most unzulässig sind. Unzulässig sind somit auch fiskalpoliti-

sche Nebenzwecke einer auf Art. 118 Abs. 2 BV gestützten Lenkungs-

abgabe. Dieser Aspekt müsste bei der Prüfung der Zulässigkeit einer all-

fälligen Ertragsverwendung einer solchen Lenkungsabgabe berücksich-

tigt werden. 

61 Hingegen kann aus dem wirtschafts- und agrarpolitisch motivierten Ver-

zicht auf die Erhebung einer primär fiskalischen Steuer auf Wein und 

Most nicht geschlossen werden, dass die Erhebung einer gesundheits-

politisch motivierten reinen Lenkungsabgabe auf diesen Alkoholika un-

zulässig wäre. Hieraus folgt auch, dass Art. 131 Abs. 1 Bst. c BV nicht 

                                        

gesundheitspolitischer und ökologischer Aspekte sowie einen erheblichen 
Lenkungscharakter hinweist. Gemäss HÖHN/WALDBURGER, Steuerrecht, 
S. 687 ff., werden die Bier- und die Branntweinsteuern als besondere 
Wirtschaftsverkehrssteuern kategorisiert. Er weist darauf hin, dass die-
sen neben dem Fiskalzweck zum Teil auch eine Lenkungsfunktion zu-
kommt, insbesondere bei der Besteuerung von Genussmitteln. 

91  Anderer Ansicht Botschaft Biersteuergesetz, S. 5666. 
92  AB NR Separatdruck Reform der Bundesverfassung 1998, S. 351 f. 
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dagegen spricht, eine Kompetenz des Bundes zur Erhebung von ge-

sundheitspolitisch motivierten Lenkungsabgaben gestützt auf andere 

Bestimmungen der Bundesverfassung (namentlich Art. 118 BV) anzu-

nehmen.  

IV. Weitere Voraussetzungen einer Lenkungsabgabe 

 

62 Die Erhebung einer Lenkungsabgabe setzt zunächst eine Sachkompe-

tenz des Bundes zur Verhaltenslenkung voraus93. Wie gezeigt wurde, 

verfügt der Bund sowohl gestützt auf Art. 118 Abs. 2 Bst. a als auch 

auf Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV über die Kompetenz, gesundheitspoli-

tisch motivierte verhaltenslenkende Massnahmen zur Reduktion über-

mässigen Alkoholkonsums zu treffen. 

63 Sodann ist vorausgesetzt, dass die betreffende Sachkompetenz Len-

kungsabgaben als Instrument nicht ausschliesst. Da dem Bund in beiden 

genannten Teilbereichen eine umfassende Gesetzgebungskompetenz 

zusteht und er in der Wahl der Mittel keinen besonderen Einschränkun-

gen unterworfen ist, steht ihm grundsätzlich auch die Möglichkeit of-

fen, gestützt auf diese beiden Bestimmungen Lenkungsabgaben zu er-

heben. Wie gezeigt wurde, schliessen auch die Verfassungsbestimmun-

gen über die Besteuerung von alkoholischen Getränken eine auf 

Art. 118 BV gestützte Lenkungsabgabe nicht aus. 

64 Zu beachten sind aber die allgemeinen Grundsätze über die Erhebung 

von Lenkungsabgaben durch den Bund sowie die grundrechtlichen An-

forderungen, namentlich die rechtsgleiche Ausgestaltung der Lenkungs-

abgabe und die Voraussetzungen für einen Eingriff in die Wirtschafts-

freiheit, soweit diese betroffen ist94.  

                                        

93  Vorn Rz. 8. 
94  Vorn Rz. 16. 
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65 Die Lenkungsabgaben müssen nach dem Grundsatz der Verhältnismäs-

sigkeit geeignet sein, das angestrebte Ziel zu fördern. Dies ist auch bei 

der Festlegung der Höhe der Abgabe zu berücksichtigen95. Zu beachten 

ist, dass gemäss den im erläuternden Bericht zum Vernehmlassungs-

entwurf des Alkoholgesetzes erwähnten Studien eine Preiserhöhung 

zwischen 10 und 100 Prozent erforderlich ist, um eine merkliche Beein-

flussung des Alkoholkonsums zu erreichen96. 

66 Weiter verlangt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass sich die 

Abgabe als das mildere Mittel erweist als andere denkbare Massnah-

men. Dies trifft jedenfalls im Verhältnis zu staatlich vorgeschriebenen 

Mindestpreisen zu, weil Lenkungsabgaben im Gegensatz zu einem Min-

destpreis den Preiswettbewerb nicht verzerren97.  

67 Grundsätzlich können die Erträge entweder an die Bevölkerung und die 

Wirtschaft bzw. an die Kantone verteilt oder dann zur Förderung des 

Lenkungsziels verwendet werden. Eine lenkungszielkonforme Verwen-

dung kann im Einsatz des Abgabenertrags für die Alkoholprävention lie-

gen. Wie bereits erwähnt, müsste die Zulässigkeit einer allfälligen Er-

tragsverwendung bei der Besteuerung von Wein und Most auch unter 

Berücksichtigung der in Art. 131 BV erfolgten Auswahl von Steuerob-

jekten unter den alkoholischen Getränken geprüft werden. 

68 Wenn der Abgabenertrag im Hinblick auf die Wahrung des Steuersub-

strats der Kantone als wesentlich erscheint, tritt die Sachkompetenz in 

Konkurrenz zum Verfassungsvorbehalt für Bundessteuern98. Je stärker 

die Lenkungsabgabe für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, desto 

eher wird sie von den genannten Sachkompetenzen umfasst. Zu beach-

ten ist weiter, dass das Steuersubstrat der Kantone durch die insge-

                                        

95  KELLER/HAUSER, Ertragsverwendung, S. 807, 809 f.; KELLER/HAUSER, 
Rechtsgutachten, Rz. 31, 44, 102, 149.  

96  Erläuternder Bericht zum Vernehmlassungsentwurf des Alkoholgesetzes 
vom 30. Juni 2010, S. 9 f. 

97  EPINEY/METZ, S. 26; EPINEY/PIRKER, S. 34; vgl. auch RHINOW/SCHMID/ 
BIAGGINI/UHLMANN, § 16 Rz. 77 mit weiteren Hinweisen. 

98  KELLER/HAUSER, Ertragsverwendung, S. 823. 
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samt ohne besondere Verfassungsgrundlage erhobenen Lenkungsabga-

ben nicht erheblich beeinträchtigt werden darf. 

 

 

V. Schlussfolgerung und Beantwortung der Gutachtensfragen 

 

69 Eine gesundheitspolitisch motivierte Lenkungsabgabe des Bundes auf 

nicht gebrannten alkoholischen Getränken, namentlich auf Bier und 

Wein, kann auf die Bundeskompetenzen zum Erlass der Gesetzgebung 

über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände gemäss Art. 118 Abs. 2 

Bst. a BV sowie die Kompetenz zur Bekämpfung bestimmter Arten von 

Krankheiten gemäss und Art. 118 Abs. 2 Bst. b BV gestützt werden. 

70 Aus der früheren Regelung in Art. 32quater aBV, welche im Interesse der 

Alkoholprävention sicherstellte, dass die Kantone vergorene (und damit 

niedrigprozentige) alkoholische Getränke nicht durch Steuern verteuer-

ten und ihnen ermöglichten, die Anzahl der Gaststätten durch eine Be-

dürfnisklausel zu reduzieren, kann unseres Erachtens nicht abgeleitet 

werden, dass es dem Bund untersagt wäre, gestützt auf andere kompe-

tenzbegründende Verfassungsbestimmungen Massnahmen zur Bekämp-

fung des übermässigen Konsums vergorenen Alkohols zu treffen und zu 

diesem Zweck eine Lenkungsabgabe einzuführen.  

71 Art. 131 BV sieht eine Sonderverbrauchssteuer auf gebrannten Was-

sern und Bier vor, die neben fiskalischen zumindest sekundär auch ge-

sundheitspolitische Zwecke hat. Nicht erfasst von dieser Bestimmung 

sind Wein und Most. Nicht zulässig wäre deshalb die Abstützung einer 

Lenkungsabgabe auf Wein und Most auf Art. 131 BV. Die in Art. 131 

BV getroffene Auswahl der Steuerobjekte im Bereich alkoholischer Ge-

tränke muss bei der Prüfung der Zulässigkeit einer allfälligen Ertrags-

verwendung berücksichtigt werden.  
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72 Keine Aussage kann im vorliegenden Gutachten zur Ausgestaltung einer 

Lenkungsabgabe getroffen werden, da kein konkretes Konzept zu prü-

fen war. Immerhin lässt sich festhalten, dass eine solche Abgabe aus-

schliesslich gesundheitspolitisch motiviert und deshalb gesundheitspoli-

tisch ausgestaltet sein muss. Die Eignung der Lenkungsabgabe zur Re-

duktion übermässigen Alkoholkonsums ist eine Voraussetzung ihrer Zu-

lässigkeit und bildet deshalb ein entscheidendes Kriterium für ihre Aus-

gestaltung sowie für ihre Höhe. Bei der Ausgestaltung sind weiter die 

Anforderungen an Grundrechtseingriffe, namentlich in Bezug auf die 

Rechtsgleichheit und die Wirtschaftsfreiheit zu beachten. Anhand der 

konkreten Ausgestaltung ist die Verhältnismässigkeit der Abgabe und 

auf Grund ihres Eingriffs in das Steuersubstrat der Kantone ihre Verein-

barkeit mit dem Verfassungsvorbehalt für Bundessteuern zu prüfen.  

 

Zürich, 13. April 2011 

 

 

 Helen Keller  Matthias Hauser 
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